
17:00 Uhr sowie mittwochs und don-
nerstags von 8:00 bis 13:30 Uhr 
(Tel.: 04441/923719, Fax: 04441/-
923711, E-Mail: juergen.holtvogt
@klv-vechta.de), wobei selbstver-
ständlich auch außerhalb dieser Zei-
ten Termine mit ihm über die Ge-
schäftsstelle vereinbart werden könn-
nen.

2. GAP-Antra gs-
verfahren 2009

Bei Erhalt dieses Informationsblattes
werden Sie bereits den neuen GAP-
Antrag als CD erhalten haben. Auf-
grund von hierzu durchgeführten
Weiterbildungsseminaren konnten wir
feststellen, dass die Antragsbearbei-
tung auch von Betrieben leistbar zu
sein scheint. Um Unsicherheiten zu
klären, wird die Landwirtschaftskam-
mer zusammen mit uns folgende In-
formationsveranstaltungen anbieten:

Die Landwirte, die sich beim Ausfül-
len helfen lassen möchten, können
sich wie immer gern an uns wenden.
Wir bitten jedoch, frühzeitig Termine
abzusprechen. Dies gilt auch dann,
wenn noch Daten des Antrages unsi-
cher sind, weil z.B. die Bestellung
noch ungewiss ist oder ob eine Flä-
che zur Verfügung steht oder nicht.
Denn alle Daten können problemlos
bis zum 15.5.2009 geändert werden.

Aktuell
Informationen für Landvolkmitglieder

Aktuell
Informationen für Landvolkmitglieder

1. Neuer J urist beim 
Kreisland volkverband

Seit dem 1.1.2009 ist Rechtsanwalt
Jürgen Holtvogt als Nachfolger von
Rechtsanwalt Mirco Faske beim
Kreislandvolkverband tätig.

Der aus Deindrup (Langförden/ Stadt
Vechta) stammende 33-jährige Jurist
absolvierte sein Jurastudium und das
anschließende Referendariat in Bie-
lefeld. Im Anschluss daran war er
dreieinhalb Jahre bei einem weltweit
tätigen Sicherheitsunternehmen in
Hanau beschäftigt und leitete dort vor
seinem Wechsel zum Kreislandvolk-
verband die Rechtsabteilung.

In seiner Freizeit geht er zur Jagd und
engagiert sich in der Schützenbru-
derschaft seiner Heimatgemeinde
Langförden.

Jürgen Holtvogt steht den Mitgliedern
des Kreislandvolkverbandes bei
rechtlichen Fragestellungen zur Ver-
fügung.

Sie erreichen ihn montags von 8:00
bis 14:00 Uhr, dienstags von 8:00 bis
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Susen), Dinkla ge

Donner stag, 5.3.2009, 10.00 Uhr
Vereinshaus Osterf eine ,
(Saalbetrieb F angmann)



Für die Antragsbearbeitung benöti-
gen wir die Registriernummer, das
Geburtsdatum bzw. das Gründungs-
datum bei Gesellschaften, die Steu-
ernummer und die PIN-Nummer.Soll-
ten Sie noch keine PIN-Nummer zur
Verfügung haben, bestellen Sie diese
bitte per Fax bei der VIT in Verden
(Fax-Nr. 04231/955955). Sie sollten
dann innerhalb einer Woche kosten -
frei eine neue PIN-Nummer zuge-
sandt bekommen. Bitte geben Sie bei
der Bestellung neben Ihrer Adresse
Ihre Registriernummer an. Die posta-
lische Anschrift als Alternative lautet:

VIT, Heideweg 1
27283 Verden/Aller

Landwirte, die ihren Antrag über Pa-
pierformular ausfüllen möchten, müs-
sen eine Zusendung gesondert bean-
tragen.Hierzu ist im Umschlag mit der
Antrags-CD ein Vordruck beigefügt.
Jedoch werden diese Anträge zu-
nächst gesammelt. Die Versendung
der Papieranträge wird erst ab dem
15. April erfolgen. Sollten Sie sich für
einen Antrag in Papierform entschei-
den, wird empfohlen, den genannten
Antrag auf Zusendung des Papier-
antrages frühzeitig zu stellen.

Sofern Sie Ihren GAP-Antrag von uns
bearbeiten lassen, werden wir Ihnen,
wie in den Vorjahren, auch bei der
CD-Antragstellung eine Kopie auf
Papier ausdrucken.

Das Verfahren der CD-Antra gs-
stellung läuft wie f olgt ab:

Nachdem die CD aufgerufen wird,
fragt das Programm zunächst nach
der Registriernummer und dem Ge-
burtsdatum des Antragstellers. Bei
GbR’s oder ähnlichen Firmen statt
des Geburtsdatums nach dem Grün-
dungsdatum (siehe vorherigen An-

trag). Mit diesen Berechtigungsdaten
öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
Hier werden dann alle Daten ein-
schließlich der Schlageinzeichnung in
den Karten eingegeben. Danach wird
der Antrag unter Verwendung der
PIN-Nummer zur entsprechenden
Adresse der LWK gemailt. Von dort
erhält man umgehend eine Mail zu-
rück. Dieses Blatt gibt zunächst Aus-
kunft über alle Anlagen, die noch feh-
len; z. B. Bilder von Flächen in Nord-
rhein-Westfalen oder Verträge bei
Stärkekartoffeln oder Energiepflan-
zenanbau. Die fehlenden Anlagen
und diese Mail müssen nach Unter-
schrift bei der LWK in Vechta abgege-
ben werden. Erst dann ist die Antrag-
stellung erfolgt. Sollten nun noch Än-
derungen erfolgen, braucht man nur
diese Daten in den CD-Antrag einzu-
pflegen, den Antrag wieder zur LWK
zu mailen und erneut den zurückge-
mailten Vordruck unterschrieben zur
LWK zu geben. Der jüngste abgege-
bene Vordruck stellt dann den letzt-
endlich gültigen Antrag dar.

In den Vorjahren ist es während der
Antragszeit oft zu Engpässen bei der
Telefonberatung gekommen; bitte ha-
ben Sie auch in diesem Jahr Ver-
ständnis, wenn es hier wieder zu Pro-
blemen kommen sollte.

3. Form ulare für die 
Stromsteuer eig en-
ständig besor gen

Es werden ab diesem Jahr für die Be-
schreibung der wirtschaftlichen Tätig-
keit für die Stromsteueranmeldung
beim Zoll keine Vordrucke mehr ver-
sandt. Die Formulare können unter
www.zoll.de oder von unserer Inter-

netseite www.klv-vec hta.de im
Download-Bereich heruntergeladen
werden. Alle Bezieher von steuerbe-
günstigtem Strom müssen die An-
träge mit den entsprechenden Unter-
lagen an das zuständige Hauptzoll-
amt schicken.

Genauso verhält es sich mit der
Agrardieselvergütung für Betriebe in
der Land- und Forstwirtschaft.
Landwirte, für die diese Antragsstel-
lung auf Steuerentlastung in Betracht
kommt, müssen entweder das For-
mular aus dem Internet ausdrucken
(www.zoll.de oder www.klv-vechta.de)
oder eine Antragstellung auf der Inter-
netseite des Zolls (www.zoll.de) direkt
online vornehmen.

4. CMA-Abgabe
verfassungs widrig

Das Bundesverfassungsgericht hat
am 3.2.2009 das Absatzfondsgesetz,
nach dem die Landwirte für Schweine
(0,51 Euro pro Schwein), Rinder
(2,04Euro pro Rind), Geflügel
(0,36Euro je 100 kg Lebendgewicht)
und Milch (1,22 Euro je 1.000 kg
Milch) Sonderabgaben für die Ab-
satzförderung über CMA und ZMP
gezahlt haben, für nichtig erklärt.

Was sollten die Mitglieder n un tun?

1. Ab 3.2.2009 können keine Bei-
träge mehr erhoben werden.

2. Nach rechtlicher Bewertung be-
stehen Ansprüche des Landwirts
auf Rückzahlung geleisteter Ab-
satzfondsbeiträge nur dann,
wenn der Absatzfondsbeitrag
Gegenstand der Preiskalkulation
des Flaschenhalsunternehmens
bzw. des Vermarktungspartners
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zum Absatzfondsbeitrag einge-
legt wurden, stellen sich eine
Reihe von juristischen Fragen,
die zurzeit noch nicht abschlie-
ßend geklärt sind.
Grundsätzlich sind in diesen
Fällen die Chancen für Landwirte,
die nichts unternommen haben,
schlechter zu beurteilen als für
diejenigen, die den Flaschen-
halsbetrieb bzw. Vermarktungs-
partner zum Einlegen von
Rechtsbehelfen aufgefordert
haben.

6. Für die Zeit von 2002 – 2006 be-
steht wenig Aussicht auf eine er-
folgreiche Durchsetzung einer
Rückzahlung der Absatzfonds-
beiträge, da in dieser Zeit eine
Verfassungswidrigkeit nicht er-
kennbar war.

Konsequenz en aus dem Ur teil

Die von dem Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts betroffenen Stellen
wie CMA, Durchführungsgesellschaf-
ten, Bundeslandwirtschaftsministe-
rium (BMELV), die Wirtschaft und un-
ser Berufsstand befassen sich zur
Zeit intensiv mit der Analyse und den
finanziellen, politischen und organi-
satorischen Konsequenzen.

Das BMELV hat inzwischen
die Genehmigung des
Haushaltsplanes 2009 des
Absatzfonds widerrufen.
Für CMA und ZMP bedeu-
tet dies den sofortigen Ent-
zug der Geschäftsgrund-
lage.

BMELV und DBV prüfen,
ob und welche Gestal-
tungsmöglichkeiten für
eine Absatzförderung unter
Berücksichtigung der Ent-
scheidung des Bundes-
verfassungsgerichts noch
verbleiben.

Der DBV hat im Internet
unter www.bauern ver -
band.de eine Sonderseite
eingestellt, die aktuell über
Fragen zum Urteil und zu
seinen Folgen informiert.

Die betroffenen Landwirte
sollten vorsichtshalber ihre
Abnehmer von landwirt-

schaftlichen Produkten auffordern,
gegen noch nicht rechtskräftige Bei-
tragsbescheide Widerspruch oder
Klage zu erheben und zu Unrecht ein-
behaltene Beiträge zu erstatten. Ein
entsprechendes Musterschreiben
finden Sie auf unserer Internetseite
www.klv-vec hta.de .

5.)  Ferkelkastration – 
Einsatz v on Sc hmerz-
mitteln im QS-System

Der QS-Fachbeirat hat nun be-
schlossen, dass in allen QS-Ferkeler-
zeugerbetrieben ab April 2009 die
Ferkelkastration nur noch nach vor-
heriger Applikation von Schmerzmit-
teln erfolgen darf. Damit kommt die
QS eine in den letzten Monaten im-
mer stärker werdenden Forderung
von Lebensmittelketten und Verbrau-
cherverbänden nach.

Mit diesem Schritt soll einer drohen-
den Marktteilung zwischen kastrier-
ten und nicht kastrierten Schweinen
entgegen gewirkt werden. Ausdrück-
lich betont wird von Seiten der QS,
dass die jetzt beschlossene Regelung
nur eine Übergangslösung darstellt,

war und offen gelegt
wurde (z.B. in der Ab-
rechnung als Absatz-
fondsbeitrag aufge-
führt, in der Milchlie-
ferordnung geregelt,
in den AGB ausge-
führt, etc.)
Mit Ausnahme des
Geflügelbereichs war
für Schlachtbetriebe
und Betriebe, die
Schlachtvieh von
Landwirten überneh-
men (Viehhändler,
Viehverwertungen,
EZGn, etc.), die Aus-
weisung der Absatz-
fondsbeiträge bis zum
18. 11. 2008 im
Fleischrecht vorge-
schrieben.

3. Sofern ein Bescheid
an den Flaschenhals-
betrieb noch anfecht-
bar ist (die Bescheide erfolgen
zum Teil mit großer Verzögerung,
unter Umständen jetzt erst für
September 2008), muss der Fla-
schenhalsbetrieb Klage bzw.
Widerspruch erheben. Einbehal-
tene Zahlungen für den Absatz-
fondsbeitrag müssen an Land-
wirte zurückgegeben werden.
Es wir d empf ohlen, dass der
Land wir t den Flasc henhals -
betrieb bzw . seinen Vermark -
tungspar tner auff order t,Wider -
spruc h gegen noc h nic ht
rechtskräftig e Besc heide ein -
zuleg en.

4. Sofern Bescheide ab 2006 ange-
fochten wurden, werden gezahlte
Beiträge an den Flaschenhalsbe-
trieb zurückgezahlt und müssen –
sofern Punkt 3 (siehe oben) zu-
trifft – an Landwirte weiterge-
reicht werden.
Es wird dem Mitglied empfohlen,
in diesen Fällen eine entspre-
chende Anfrage an den Fla-
schenhalsbetrieb bzw. Vermark-
tungspartner zu stellen.

5. Sofern ab Juni 2006 (Vorlage-
beschluss des VG Köln) vom
Flasc henhalsbetrieb kein
Rechtsbehelf gegen Bescheide
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die solange wirksam bleibt bis prakti-
kable Alternativen vorhanden sind,
die einen völligen Verzicht auf die
Ferkelkastration erlauben.

Alle QS-angeschlossenen Ferkel-
erzeugerbetriebe müssen den
Ferkeln vor der Kastration ein
Schmerzmittel spritzen, welches zur
Klasse der sogenannten „Nicht-
steroidalen Antiphlogistika“ gehören
und neben der Schmerzreduktion
auch eine Entzündungshemmung be-
wirken. Die Arzneimittelwirkung be-
ginnt etwa 15 bis 20 Minuten nach der
Injektion in den Nackenmuskel und
hält mindestens 24 Stunden an.

Für QS-Ferkelerz euger zu 
beachten -

Das neue QS-Kriterium „Ferkelkas-
tration mit Schmerzmitteleinsatz“ ist
zunächst kein Ausschlusskriterium
und wird über den Medikamenten-
bezug geprüft. Der Auditor lässt sich
das Vorgehen des Landwirtes be-
schreiben und prüft anhand der vor-
handenen Arzneimittelnachweise.
Eine Anwendung durch den Landwirt
ist nur unter „Aufsicht“ des Tierarztes
möglich, erfordert jedoch nicht zwin-
gend dessen „Anwesenheit“. Die kon-
kreten Anweisungen über Art, Dauer
und den Zeitpunkt der Anwendung
sollten vom Betreuungstierarzt
schriftlich erstellt werden und sind
aufzubewahren.

Ausführlichere Informationen zum
Thema „Ferkelkastration“ finden Sie
auf unserer Internetseite
www.klv-vec hta.de .

6.)  Salmonellen beim 
Schwein

EFSA-Studie zur Salmonellen -
belastung: Probleme vorwieg end
in Süd west-Euopa

Die Europäische Behörde für Le-
bensmittelsicherheit (EFSA) hat Ende
Dezember die Ergebnisse einer Stu-
die zur Salmonellenbelastung von
Mastschweinen veröffentlicht. Salmo-
nelleninfizierte Schweinebestände ha-
ben sich danach vor allem in Portugal,
Spanien, Irland, Frankreich, Großbri-
tannien und Luxemburg verbreitet.

Laut EFSA werden die Schlacht-
körper aber nicht nur durch die infi-
zierten Tiere kontaminiert, sondern in
belasteten Schlachtstätten auch
durch andere Quellen wie z.B.
Hygienemängel. Aus diesem Grund
müssten Vorsor-
geprogramme
auch die Kontroll-
len von
Schlachtunter-
nehmen enthal-
ten. Deren Ergeb-
nisse könnten
wichtige Hinweise
auf die Gefähr-
dung der Bevölke-
rung geben, weil
eine signifikante
Beziehung zwi-
schen der Belas-
tung der Schlacht-
körper und dem
Infektionsrisiko für
die Bevölkerung
besteht. Wegen
des Einflusses der
Hygiene in den
Schlachtstätten
könne die Branche
eine wichtige Rolle
in der Salmonell-
lenvorsorge spie-
len – so die EFSA!

Die zehn wic htig -
sten Punkte g egen Salmonellen:

1.) Infektionsquellen finden mit Hilfe
tierärztlicher Untersuchungen:
Der wichtigste und häufigste Ein-
trag von Salmonellen erfolgt
durch den Zukauf von Ferkeln,
Jungsauen und Ebern.

2.) Proben ziehen: Blutproben sind
geeignet, um den Infektionszeit-
punkt zu ermitteln; Futterproben
können Hygienemängel aufdecken
und Risikostellen aufzeigen.

3.) Geregelter Tierverkehr ist die
Basis der Salmonellensanierung:
Bei Problemen ist unbedingt der
Salmonellenstatus der Liefer-
betriebe lückenlos zu klären.

4.) Konsequentes Rein-Raus: Pro-
blembetriebe sollten sich konse-
quent von Kümmerern trennen
oder die nächsten Ferkel später
einstallen.

5.) Reinigung und Desinfektion ernst
nehmen, da es hierbei viele
Schwachstellen gibt. Auch Treib-
wege, Verladerampen oder Ge-
räte sind zu desinfizieren.

6.) Ratten,
Mäuse, Schaben
und Fliegen den
Kampf ansagen:
Es empfiehlt sich,
ein wirksames
Konzept mit einem
professionellen
Schädlingsbe-
kämpfer zu ent-
werfen.

7.) Fliegen in
allen Stadien aus-
schalten: Wichtig-
ster Part ist die
Bekämpfung der
Larven in der
Gülle.

8.) Säuren zu-
setzen, da in einer
infizierten Tier-
gruppe durch den
Einsatz organi-
scher Säuren ein
deutlicher Effekt
zu erwarten ist.

9.) Futterhy-
giene verbessern:

Ansatzpunkte sind Getreideflach-
lager, Außensilos, die Flüssig-
fütterung und das Tränkwasser-
system.

10.)Die Schutzimpfung der Sauen
kann ebenfalls eine mögliche
Option gegen Salmonellen sein.

7.) Cross Compliance:
Lagerkapazität für 
Jauc he und Gülle

Ab dem 1. Januar 2009 muss das
Fassungsvermögen von Anlagen zur
Lagerung von Jauche und Gülle eines
Tierhalters so groß bemessen sein,
dass mindestens ein Anfall von sechs
Monaten gelagert werden kann. Da-
von kann jedoch abgewichen werden,
wenn der zuständigen Behörde
gegenüber nachgewiesen wird, dass
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Kompaktes Exper tenwissen 
für 5,– Eur o

Weitergehende Informationen und
detailiierte Empfehlungen zu Hy-
gienemaßnahmen, Vorgehens-
weise und Probenahme hat eine
Arbeitsgruppe aller Schweinege-
sundheitsdienste Deutschlands in
der Brosc hüre „Salmonellen
beim Sc hwein“ zusammenge-
stellt. Die Gliederung folgt dem Ab-
lauf einer Beratung im Betrieb und
enthält praxisnahe Empfehlungen
und Hintergrundwissen zu allen
wichtigen Aspekten der Salmonel-
lenproblematik.

Die Broschüre für Tierärzte, Bera-
ter und Landwirte kostet 5,– Euro
plus Porto. Sie wird gegen Rech-
nung zugeschickt. Bestellungen
beim Referat Tiergesundheit der
Landwirtschaftskammer NRW,
Frau Mangels, Tel. 0251 /2376-
861, Fax 0251/2376-933, E-Mail:
wibke.mangels@lwk.nrw.de.



die das vorhandene Fassungs-
vermögen übersteigende Menge
umweltgerecht verwendet wird.

Die Lagerkapazität für Jauche und
Gülle ist in Umsetzung der EG-Nitrat-
richtlinie ein systematischer Prüf-
punkt nach Cross Compliance.

Bereits Anfang 2008 hatte sich der
Landesverband mit dem Wunsch
einer rechtzeitigen, landeseinheit-
lichen Konkretisierung des Begriffs
„Umweltgerechte Verwertung“ an das
zuständige Nds. Ministerium für Um-
welt und Klimaschutz (MU) gewandt.
Nach mehreren Gesprächen liegt
dazu jetzt ein Erlassentwurf vor.

Nachweis einer umweltg erechten
Verwer tung

Der Erlass stellt klar, dass gepachte-
ter Lagerraum bzw. Anteile an Ge-
meinschaftslagerstätten in die Be-
rechnung der betrieblichen Lagerka-
pazität einzubeziehen sind. Bedin-
gung hierfür ist jedoch der Nachweis
über entsprechende Verträge. Von
Seiten des für Cross Compliance zu-
ständigen Referats im ML wurde dar-
auf hingewiesen, dass bei einer
Kontrolle die vertraglichen Verein-
barungen auch durch tatsächliches
Handeln zu belegen seien, z.B. durch
dokumentierte Pachtzahlungen.

Sollte die Lagerkapazität nicht aus-
reichen, soll für die übersteigende
Menge eine „innerbetriebliche“ um-
weltgerechte Verwendung durch Dün-
gung anerkannt werden, wenn der
Nachweis einer zeit- und bedarfs-
gerechten Nährstoffzufuhr gegenüber
der LWK erbracht wurde. Der Be-
zugszeitraum für die geforderte Be-
darfsbetrachtung der Ausnahmerege-
lung liegt für Ackerflächen eindeutig
auf dem Zeitraum zwischen Ernte der
Hauptfrucht und Vegetationsbeginn
im folgenden Frühjahr. Der Erlass
schließt dabei eine Anrechnung der
sogenannten „Ausgleichsdüngung“
zu Stroh aus. Er verlangt den Nach-
weis eines konkreten Düngebedarfs
von Nachfolgekulturen zur Haupt-
frucht. Als Basis einer entsprechen-
den Bescheinigung der LWK Nieder-
sachsen fordert der Erlass zudem
eine Berücksichtigung der Dünge-
praxis des Betriebes in den zurück-

liegenden drei Jahren.

Der Erlass trifft keine Aussagen über
die Berücksichtigung von direkt oder
indirekt (über Güllebörsen) abge-
gebener Gülle und Jauche an andere
Landwirte oder Biogasanlagen.Damit
schließt er diesen Weg nicht aus, kon-
kretisiert aber auch nicht die an einer
Anerkennung von Gülleabnahme-
verträgen gestellten Anforderungen.

CC-Prüfung der La gerkapazität in
2009 

Für die CC-Prüfung in 2009 wird dem
Vernehmen nach zunächst auf den
Viehbestand und die Lagerkapazität
in 2008 abgestellt, inkl. der im letzten
Jahr noch ausreichenden dreimonati-
gen Lagermöglichkeit (rückschau-
ende Betrachtung). Dennoch sollten
Betriebe, die nicht über den geforder-
ten sechsmonatigen Lagerraum ver-
fügen, jetzt umgehend eine Kapazi-
tätserweiterung anstreben bzw. nach
Veröffentlichung des Erlasses recht-
zeitig in 2009 bei der LWK Nieder-
sachsen eine Bescheinigung über
eine umweltgerechte Verwendung der
übersteigenden Mengen beantragen.

Gute Chancen bestehen hier insbe-
sondere bei Grünlandanteilen von
über 2/3 der bewirtschafteten Fläche.

8.)  Besuc h der 

Grünen Woche inkl.

Nieder sachsenabend

Am Mittwoch, den 21. Januar 2009,
war es soweit: Abfahrt zur Grünen
Woche 2009. Insgesamt 40 Mitfahrer
aus den Kreisen Vechta und Clop-
penburg machten sich mit der Firma
Höffmann Reisen auf den Weg nach
Berlin. Im Rahmen der Fahrzeit von
ca.7,5 Stunden wurden ein Frühstück
und ein kleiner Mittagssnack an-
geboten.

In Berlin angekommen, wurden zu-
nächst die Zimmer für die nächsten
zwei Nächte in Augenschein ge-
nommen, bevor es zur Besichtigung
des ZDF-Studios ging. Dort konnten
die Mitfahrer einen Blick hinter die
Kulissen werfen und Fragen stellen,
die ihnen schon immer auf der Zunge
lagen. Es wurde verdeutlicht, wie
Scheinwerfer und Kameras aufeinan-
der abgestimmt und Sendungen zu-
sammen geschnitten werden.Abends
hatten sich alle Mitfahrer zum Besuch
des traditionellen Niedersachsen-
abends der Marketing Gesellschaft
für niedersächsische Agrarprodukte
e.V. entschieden. Hier konnten die
Mitfahrer einen ersten Eindruck von
der Internationalen Grünen Woche für
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Die Gruppe nach der Stadtführung vor dem Eingangstor des Berliner Zoos.

Der Erlass erfordert somit aktives
Handeln von Landwirten, die von
der Abweichungsmöglichkeit der
grundsätzlich geforderten sechs-
monatigen Lagerkapazität Ge-
brauch machen wollen. Insofern
setzt der Erlass einen Einzelantrag
und eine Einzelfallbeurteilung der
LWK voraus.



Zeitraum der Auslieferung der Impf-
stoffe das impffähige Alter erreicht
haben, ist spätestens bis zum
31.5.2009 durchzuführen. Die
Grundimmunisierung der später ge-
borenen Tiere soll zeitnah mit Er-
reichen des impffähigen Alters er-
folgen.

Im Rahmen dieser Impfungen gegen
die Blauzungenkrankheit werden

Rinderhalter darauf hingewiesen,

dass in 2009 eine Einzeltierdoku-

mentation in HIT dringend erforder-

lich ist. Voraussetzung hierfür ist die

Erteilung einer Hoftierarztvollmacht

durch den Tierhalter. Die Rinderhalter

sollten deshalb, falls noch nicht ge-

schehen, die erforderlichen Hoftier-

arztvollmachten ihrem Impftierarzt

erteilen.

den am darauf folgenden Tag an-
stehenden Messe-Besuch sammeln.
Nach dem anstrengenden Messe-
Besuch am Donnerstag erlebten die
Teilnehmer Dies oder Jenes aus dem
Berliner Kulturprogramm wie z.B. das
Musical Mamma Mia und die Show
der Blue Man Group.

Bevor es dann am Freitag auf dem
Weg nach Hause ging, nahm die
Gruppe an einer interessanten Stadt-
führung der Bundeshauptstadt teil.

Organisiert hatten die Reise Heike
Hellebusch vom Kreislandvolkver-
band Vechta und Hildegard Abeln-
Kröger vom Kreislandvolkverband
Cloppenburg, die zusammen mit den
Mitfahrern bereits Pläne für eine
eventuell erneute gemeinsame Fahrt
zur Internationen Grünen Woche
2010 schmiedeten.

9.)  Impfung g egen 
Blauzung enkrankheit

Auch im Jahr 2009 wird die Impfung
gegen BTV 8 flächendeckend durch-
geführt werden. In Anlehnung an das
bei der Kommission am 29. 4. 2008
eingereichte BT-Bekämpfungspro-
gramm für das Jahr 2009 ist Ziel der
Impfung die Reduzierung von klini-
schen Erscheinungen und Folge-
schäden. Im weiteren Verlauf soll die
Viruslast in der für BTV 8 empfäng-
lichen Population vermindert und da-
mit eine weitere Ausbreitung zumin-
dest verlangsamt werden.

Die Auslieferung der Impfstoffe für
Rinder wird voraussichtlich bis Mitte
Februar erfolgen. Bedingt durch die-
sen frühen Liefertermin ist die dies-
jährige Impfung rechtzeitig vor Beginn
der Vektorperiode durchführbar. Die
Wiederholungsimpfungen sowie die
Grundimmunisierung der Tiere, die im
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10. Aktuelles kurz notier t:

Ausführlic he Nachric hten auf unserer Homepa ge:

www.klv-vec hta.de

• PKW-Abwrac kprämie

Nach dem vorliegenden Entwurf der Förderrichtlinie besteht der An-

spruch nur für „Privatpersonen“ und nicht, wenn das Fahrzeug z.B.unter-

nehmerisch genutzt wird. Eintragungen im Fahrzeugbrief wie „Landwirt

Schulze“, „Schulze GbR“ oder „Schulze GmbH & Co.KG“ sind schädlich.

• Europawahl 2009

Am 23. März findet um 18:00 Uhr im Kreishaus in Vechta eine Podiums-

diskussion zu dem Thema „Die Landwirtschaftspolitik in der

Europäischen Union und ihre Auswirkungen auf Niedersachsen“ statt.

Teilnehmer sind Minister Ehlen, Kreislandwirt und Europakandidat Nor-

bert Meyer und Vertreter der im Landtag vertretenen Parteien.

• Berufswettkampf 2009 der Grünen Berufe im Landkreis Vechta

• Die meiste Milch kommt aus Europa

• Verbraucher müssen für Lebensmittel weniger arbeiten

• EU-Gelder für Zukunftsinvestitionen einsetzen


